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Arbeitgeber müssen gegenMobbing vorgehen
Mobbing am Arbeitsplatz ist heute all-
gegenwärtig und gilt nicht bloß als ein
Problem einer nicht belastbaren Rand-
gruppe, die mit dem Arbeitsleben und
dessen Ausformungen nicht zurecht-
kommt. Was ist Mobbing, wie kann man
sich vor Mobbing schützen und welche
Rechtsansprüche hat der Gemobbte?

Unter Mobbing verstehen die Juristen
allgemein die Menschenwürde beein-
trächtigende Handlungen und Unterlas-
sungen, denen ein Arbeitnehmer ausge-
setzt ist. Und das über einen mehr oder
weniger langen Zeitraum hinweg. Die
Rechtsprechung definiert Mobbing als
eine konfliktbelastete Kommunikation am
Arbeitsplatz unter Kollegen und Kollegin-
nen oder zwischen Vorgesetzten und Un-
tergebenen. In letzterem Fall spricht man
von Bossing, mit dem Ziel, den Gemobb-
ten systematisch aus dem Arbeitsverhält-
nis rauszudrängen.

Der Gemobbte ist meist unterlegen,
kann sich weder wehren noch der Situa-
tion entkommen und fühlt sich diskrimi-
niert. Für Mobbing ist das systematische,
ausgrenzende und prozesshafte Gesche-
hen über einen längeren Zeitraum ty-
pisch, etwa durch systematische Verwei-
gerung jeder Anerkennung, Isolation,
Zurückhaltung von Informationen, Be-
schimpfungen, schikanöses Verhalten,
Rufschädigung etc. Eine der möglichen

Erscheinungsformen von Mobbing ist ge-
schlechtsbezogene Belästigung.

Ob Mobbing vorliegt, kann immer nur
anhand des konkreten Einzelfalls beur-
teilt werden. Nicht jeder Konflikt am Ar-
beitsplatz ist Mobbing im Rechtssinn. Ge-
legentliche anlassbezogene Kritik oder
Beanstandungen, das Einfordern höherer
Leistungen, sachlich gerechtfertigte Wei-
sungen, berechtigte Verwarnungen sind
kein Mobbing. Deshalb sollte man mit
dem Begriff Mobbing sorgsam umgehen.

Das Beamtendienstrechtsgesetz nor-
miert für den Bundesdienst ausdrücklich
den achtungsvollen Umgang und ein
Mobbingverbot. Ein Zuwiderhandeln
stellt eine Dienstpflichtverletzung dar.
Mobbing ist aber abgesehen davon in je-
dem Arbeitsverhältnis verboten, was der
Oberste Gerichtshof (OGH) ausdrücklich
klargestellt hat.

Untätigkeit und Ignorieren führt bei
Mobbing in der Regel nicht zum Erfolg,
sondern wird eher als Freibrief für weite-
res Mobbing gewertet. Der Gemobbte soll-
te deshalb seinen Arbeitgeber von Mob-
binghandlungen ehestens verständigen.

Der Arbeitgeber hat, wenn ein Arbeit-
nehmer gemobbt wird, aufgrund seiner
Fürsorgepflicht unverzüglich auf ange-
messene Weise Abhilfe zu schaffen. Seine
arbeitsrechtlichen Verpflichtungen gebie-
ten ihm unter anderem den Schutz der

Gesundheit und die Wahrung der Interes-
sen des Arbeitnehmers am Arbeitsplatz.

Was die Wahl der Mittel gegen ein be-
kannt gewordenes Mobbing betrifft, ist
der Arbeitgeber grundsätzlich frei. Der

gemobbte Arbeitnehmer hat zwar keinen
Anspruch darauf, dass der Arbeitgeber
das Arbeitsverhältnis mit dem Mobber
beendet. Er hat jedoch ein Recht darauf,
dass der Arbeitgeber aktiv wird und die
erforderlichen Maßnahmen ergreift, um
ihn vor weiteren Angriffen zu schützen.
Verletzt der Arbeitgeber schuldhaft seine
diesbezüglichen Verpflichtungen und ent-
steht dem Arbeitnehmer dadurch ein
Schaden, so trifft den Arbeitgeber eine
Schadenersatzpflicht.

Mobbing kann zu psychischen Erkran-
kungen führen, die körperliche und see-
lische Schmerzen verursachen, oft ver-
bunden mit längeren Krankenständen.
Der OGH hat jüngst geurteilt, dass für
eine durch Mobbing hervorgerufene, be-
handlungsbedürftige psychische Beein-
trächtigung mit Krankheitswert ein Scha-
denersatzanspruch wegen Körperverlet-
zung zusteht. Im Fall einer über Monate
gemobbten Arbeitnehmerin, die deshalb
psychisch erkrankte, wurde ein Schmer-
zengeld in Höhe von 5900 Euro als ange-
messen erkannt.

Die Ersatzpflicht des untätigen Arbeit-
gebers umfasst daneben einen allfälligen
Verdienstentgang sowie Behandlungskos-
ten beim Arzt oder Psychologen. Tritt der
Arbeitnehmer aufgrund des Mobbings be-
rechtigterweise vorzeitig aus, stehen ihm
arbeitsrechtliche Ansprüche zu.

Wer nicht blasen muss
Alkoholtest.

Eine verletzte Frau konnte nicht ins Röhrchen blasen.
Erst die Höchstrichter hoben die Sanktionen gegen sie auf.

STEPHAN KLIEMSTEIN

Wer beim Alkotest
zu schwach ins Röhr-

chen bläst, riskiert saf-
tige Strafen. Liegt nach

mehreren Versuchen
noch immer kein brauch-

bares Ergebnis vor, gilt das
als Verweigerung des Tests,

was ähnlich gravierende Fol-
gen wie eine Fahrt im volltrun-

kenen Zustand nach sich ziehen kann.
Wird der Alkomattest nämlich grundlos verwei-

gert, ist automatisch vom höchsten Alkoholisie-
rungsgrad auszugehen – also von über 1,6 Promille
Alkoholgehalt im Blut.

Verweigerern droht neben einer Geldstrafe zwi-
schen 1600 und 5900 Euro auch der Verlust des
Führerscheins für mindestens sechs Monate,
selbst wenn die ärztliche Untersuchung später er-
gibt, dass keine Alkoholbeeinträchtigung vorlag.
Nach der Rechtsprechung des Verwaltungsge-
richtshofs (VwGH) ist der Tatbestand bereits mit
der Weigerung vollendet, sich dem Alkotest zu un-
terziehen. Gibt es jedoch medizinische Gründe für
die Verweigerung, ist diese legitim. So wie im Fall
einer Frau, die im Dezember 2016 beim Überque-
ren der Straße von einem Auto erfasst und dabei

schwer verletzt wurde. Weil sie – zwei Stunden
später – während der ärztlichen Versorgung im
Spital einen Alkomattest verweigerte, wurde über
sie eine Geldstrafe von 1600 Euro verhängt.

Polizisten hatten noch während der Behandlung
auf der Unfallambulanz einen Test angeordnet,
um festzustellen, ob die Frau zum Unfallzeitpunkt
alkoholisiert war. Ein erster Blasversuch blieb oh-
ne Ergebnis und wurde als fehlerhaft gewertet.

Als der einschreitende Polizist die Patientin da-
rauf hinwies, dass ein zweiter Fehlversuch als Ver-
weigerung gelte, entgegnete diese um 3.11 Uhr,
dass sie den Test verweigere. Daraufhin wurde die
Amtshandlung abgebrochen und ein Verwal-
tungsstrafverfahren eingeleitet.

Obwohl die niedergefahrene Frau schwerste
Verletzungen erlitten hatte – darunter diverse
Frakturen, Prellungen und eine Gehirnerschütte-
rung –, bestätigte das Landesverwaltungsgericht
die Verhängung der Geldstrafe. Im Falle einer Ver-
weigerung des Alkomattests müssten gesundheit-
liche Beeinträchtigungen, die das Zustandekom-
men einer gültigen Messung verhindern können,
sofort bekannt gegeben werden. Gegen diese
Pflicht hätte die Frau verstoßen.

Ein im Verfahren vorgelegtes privates Sachver-
ständigengutachten, wonach sich die Verunfallte

mit hoher Wahrscheinlichkeit in einem neurolo-
gisch-psychischen Zustand befunden habe, der
eine Zurechnungsfähigkeit ausschließe, wurde
vom Landesverwaltungsgericht als unschlüssig
qualifiziert. Stattdessen bejahte das Gericht aus
Eigenem die Zurechnungsfähigkeit.

Erst der Verwaltungsgerichtshof gab der Frau
recht und hob das Erkenntnis auf: Nach den
Grundsätzen des Verwaltungsstrafrechts bildet die
Zurechnungsfähigkeit eine unbedingte Vorausset-
zung für die Strafbarkeit. Liegen Anhaltspunkte
vor, dass die Vorwerfbarkeit eines Verhaltens aus-
geschlossen sein könnte, muss das Verwaltungs-
gericht sich damit auseinandersetzen.

Das gilt auch für eine mögliche mangelnde Zu-
rechnungsfähigkeit zur Tatzeit. Medizinische Fra-
gen, wie jene der Zurechnungsfähigkeit, dürfen die
Verwaltungsgerichte nicht selbst beurteilen. Viel-
mehr hätte das Gericht das vorhandene Gutachten
ergänzen lassen oder ein Amtsgutachten einholen
müssen, um diese Frage hinreichend beurteilen zu
können. Weil das Verwaltungsgericht gegen diese
Grundsätze bei der Beurteilung des Falls verstoßen
hatte, wurde das Erkenntnis aufgehoben.

Stephan Kliemstein ist Rechtsanwalt in Salzburg
(König & Kliemstein Rechtsanwälte OG).

Wolfgang Zarl,Rechtsanwalt

Der Gemobbte istmeist
unterlegen, kann sich
weder wehren noch der
Situation entkommen.
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